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Ihr Partner für Integration und Gleich- 
stellung von Menschen mit Behinderung.

Landesstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Hauptstraße 33a
Fax. 05 99 88 – 7412
e-mail: bundessozialamt.bgl1@basb.gv.at
Landesstelle Kärnten
9010 Klagenfurt, Kumpfgasse 23-25
Fax. 05 99 88 – 5888
e-mail: bundessozialamt.ktn@basb.gv.at
Landesstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Daniel Gran – Straße 8/3
Fax. 05 99 88 – 7699
e-mail: bundessozialamt.noe1@basb.gv.at
Landesstelle Oberösterreich
4021 Linz, Gruberstraße 63
Fax. 05 99 88 – 4400
e-mail: bundessozialamt.ooe@basb.gv.at
Landesstelle Salzburg
5020 Salzburg, Auerspergstraße 67a
Fax. 05 99 88 – 3499
e-mail: bundessozialamt.sbg1@basb.gv.at
Landesstelle Steiermark
8021 Graz, Babenbergerstraße 35
Fax. 05 99 88 – 6899
e-mail: bundessozialamt.stmk1@basb.gv.at
Landesstelle Tirol
6020 Innsbruck, Herzog-Friedrich-Straße 3
Fax. 05 99 88 – 7075
e-mail: bundessozialamt.tirol1@basb.gv.at
Landesstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Rheinstraße 32/3
Fax. 05 99 88 – 7205
e-mail: bundessozialamt.vlbg@basb.gv.at
Landesstelle Wien
1010 Wien, Babenbergerstraße 5
Fax. 05 99 88 – 2266
e-mail: bundessozialamt.wien1@basb.gv.at
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Personenkreis Betroffene Hinterbliebene

Finanzielle Leistungen nach dem Heeres-
versorgungsgesetz (HVG) bekommen:

	 Präsenzdiener (z.B. Grundwehrdiener,  
Zeitsoldaten, UNO-Soldaten) und Frauen 
im Ausbildungsdienst

	 	 die infolge ihrer Dienstleistung oder 

	 	 durch einen Wegunfall (z.B. Unfall mit 
dem PKW auf der Fahrt zur oder von 
der Kaserne

	 Männer und Frauen, die noch nicht beim 
Bundesheer sind, 

	 	 die bei der Meldung oder Stellung oder  

	 	 	durch einen Wegunfall

	 eine Gesundheitsschädigung erlitten  
haben.

	 Zivilpersonen, die unverschuldet durch 
militärische Maßnahmen (z.B. Truppen-
übungen, Manöver) verletzt wurden 

	 Hinterbliebene nach all diesen Personen

Finanzielle Leistungen für Menschen, 
die beim oder durch das Bundesheer zu 
schaden gekommen sind:

	 Beschädigtenrente, für jene Personen, 
die infolge eines Dienst- oder Wegunfalls 
bzw. einer Erkrankung länger als 3 Mo-
nate gesundheitlich beeinträchtigt sind, 
sofern eine Minderung von mindestens 
20 Prozent vorliegt.

	 Schwerbeschädigtenzulage bei  
schwerer Gesundheitsschädigung

	 Pflege- oder Blindenzulage bei  
Pflegebedürftigkeit oder Blindheit

	 Diätkostenzuschuss bei verordneter 
Diätverpflegung

	 Erhöhungsbetrag und Familienzu-
schlag zur Sicherung eines Mindest- 
einkommens

	 Kostenersatz, Zuschüsse und Beihilfen 
z.B. für orthopädische Behelfe, Heilbe-
handlungen, für die Anschaffung oder 
behindertengerechte Ausstattung von 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen

	 berufliche und soziale Rehabilitation 
z.B. unentgeltliche berufliche Ausbildung, 
Zuschuss zur Erlangung der Lenkerbe-
rechtigung, Zuschuss zur behindertenge-
rechten Adaptierung der Wohnung

Finanzielle Leistungen für  
Hinterbliebene:

	 Hinterbliebenenrente

	 Zulage nach Pflege- und Blinden- 
zulagenempfängerInnen  

	 Diätkostenzuschuss 

	 unter bestimmten Voraussetzungen 
Versicherung in der Krankenver- 
sicherung der Hinterbliebenen  

	 Sterbegeld als Zuschuss zu den  
Bestattungskosten

	 Gebührnisse für das Sterbeviertel-
jahr (einmalige Geldleistung)

Für alle weiteren Informationen stehen  
Ihnen die Landesstellen des Bundessozial-
amtes gerne zur Verfügung.

Wir informieren auch über
	 Behinderung & Arbeitswelt
	 Behindertenpass & Autobahnvignette
	 Leistungen für Opfer von Verbrechen
	 Heeresversorgung
	 Unterstützung für pflegende  

Angehörige


